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Ausgangslage 

Kaufangebot 

Dem Förster des Forstreviers Hardwald und Umgebung wurden die beiden auf Stadtgebiet liegenden Wald-

Grundstücke, Kataster-Nummern 3299 und 1498 (in Abbildung rot umrandet, 14098 entspricht dem rot umran-

deten Dreieck) zum Schätzungswert durch  

zum Kauf angeboten. Die Handänderung soll von der Käuferschaft bezahlt werden. Die Abteilung Tiefbau und 

Landschaft begrüsst und unterstützt den Kauf dieser beiden Wald-Grundstücke zur Arrondierung bereits im Ei-

gentum der Stadt liegender Wald-Grundstücke. 

 

Abbildung Eigentumsverhältnisse Wald-Grundstücke im «Brandholz» (gelb ist Privat- und grün Stadtwald) 
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Schätzungswert 

Wald-Grundstück Grundbuch-Kataster-Nummer 3299 
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Wald-Grundstück Grundbuch-Kataster-Nummer 1498 
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Erwägungen 

Der Bereich Liegenschaften unterstützt den Kauf der beiden Waldparzellen zur Arrondierung der im Eigentum 

der Stadt liegenden Wald-Grundstücke im Waldgebiet «Brandholz». 

Für den Kauf von Immobilien ist der Stadtrat zuständig (Ziffer 5 2. Spiegelstrich 2. Substrich Anhang 1 Kompe-

tenz- und Geschäftsreglement, WES 122.0). Die Liegenschaft ist nach dem Kauf im Verwaltungsvermögen zu 

führen (vgl. Ziffer 2.8 «Waldungen (Sachgruppe 1405)» gemäss 9. Kapitel Handbuch über den Finanzhaushalt 

der Züricher Gemeinden; die Grundstücke werden dem Zweck Wald gewidmet), womit mit dem Kauf eine neue 

einmalige Ausgabe einhergeht (und kein Anlagegeschäft). 

Die Kosten für den Kauf sind in der Erfolgsrechnung des Budgets 2025 nicht enthalten. Die betreffende Ausgabe 

bleibt ausserhalb Budget zu bewilligen. 

 

Der Stadtrat beschliesst: 

1 Der Kauf der Waldgrundstücke Kataster-Nummer 3299 zum Preis von CHF 1'319.90 und Kataster-Nummer 

1498 zum Preis von CHF 633.50 wird genehmigt. 

2 Für den Kauf der beiden Wald-Grundstücke gemäss Dispositiv-Ziffer 1 wird eine neue einmalige Ausgabe in 

der Höhe von rund CHF 2'000.00 zuzüglich Handänderungsgebühren ausserhalb Budget 2025, zulasten des 

Investitionskontos im Verwaltungsvermögen 17040.5000.02, bewilligt. 

3 Für den grundbuchamtlichen Vollzug wird der stellvertretende Stadtschreiber, Daniel Keibach mit Einzelun-

terschrift bevollmächtigt und beauftragt. 

4 Für den übrigen Vollzug wird der Bereich Liegenschaften in Rücksprache mit der Abteilung Tiefbau und 

Landschaft beauftragt. 

5 Der Beschluss ist  öffentlich (Ziffer 14.5 Leitfaden Kommunikation). 

6 Mitteilungen 

6.1.  

6.2. Grundbuchamt und Notariat Wallisellen, , Beschluss mit Originalunterschrift (mit in-

terner Post) 

6.3. Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Kenntnis (PDF mittels E-Mail) 

6.4. Ressortvorstand Finanzen + Liegenschaften (PDF mittels E-Mail) 

6.5. Ressortvorstand Tiefbau + Landschaft (PDF mittels E-Mail) 

6.6. Abteilungsleitung Finanzen + Liegenschaften (PDF mittels E-Mail) 

6.7. Abteilungsleitung Tiefbau + Landschaft (PDF mittels E-Mail) 

6.8. Bereichsleitung Liegenschaften (PDF mittels E-Mail) 

6.9. Bereichsleitung Umwelt (PDF mittels E-Mail) 

6.10. Förster August Erni (PDF mittels E-Mail) 

 

Für den richtigen Auszug 

Stadtrat Wallisellen 

 

 

 

 
 

 

Versandt am: 11. Dezember 2025 




